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  Ordnung für den Frauenausschuss Bezirk 10 Bonn  
 
1.  Zusammensetzung 

Der Frauenausschuss besteht aus 

1.1 der Bezirksdamenleiterin 

1.2 den Kreisdamenleiterinnen oder einem Vertreter des jeweiligen Kreisvorstandes 

1.3 dem Bezirksvorsitzenden oder Vertreter 

1.4 dem Bezirkssportleiter oder Vertreter 
 
2.  Einladung 

Der Frauenausschuss wird von der Bezirksdamenleiterin als Vorsitzende mindestens 
einmal im Jahr einberufen. Mit der schriftlichen Einberufung, die mit einer Frist von 
21 Tagen zu erfolgen hat, ist gleichzeitig die Tagesordnung zu verschicken. 
 

3. Aufgaben 

3.1 Förderung und Entwicklung des Frauensports im Bezirk 

3.2 Planung und Durchführung von sportlichen Maßnahmen und Veranstaltungen 

3.3 Entwicklung von Konzepten für die Frauenarbeit, z.B. Mitarbeit in Vereins- und 
Kreisvorständen 

3.4 Hilfestellung und Unterstützung bei der Umsetzung der Konzepte in Kreisen 
und Vereinen 

3.5 Erarbeiten von Maßnahmen zur Mitgliedergewinnung im Frauenbereich 

3.6 Vertretung in Ausschüssen auf Bezirks- und Verbandsebene 

3.7 Leitbildumsetzung: Das gleichberechtigte Mitwirken von Frauen und Männer 
sehen wir als Chance für die Zukunft 

 
4.  Genehmigung 

Genehmigt durch den Vorstand und in Kraft getreten am 02.02.2012 


